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 Veröffentlicht am 26.01.1989
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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §28 Abs1 Z1;

VwGG §28 Abs1 Z2;

VwGG §34 Abs1;

VwGG §34 Abs2;

Rechtssatz

Eine Beschwerde, in der (hier im Rubrum und in den Beschwerdeausführungen) als bel Beh AUSDRÜCKLICH die

Abgabenbehörde erster Instanz und als angefochtener Bescheid AUSDRÜCKLICH ein Bescheid der Abgabenbehörde

erster Instanz genannt wird und dessen Abänderung beantragt wird, ist auch dann wegen o>enbarer Unzuständigkeit

des VwGH mit B zurückzuweisen, wenn in der Beschwerde darauf hingewiesen wird, dass der angefochtene Bescheid

der Abgabenbehörde erster Instanz durch eine Berufungsentscheidung der Abgabenbehörde zweiter Instanz bestätigt

wurde. Eine derartige Beschwerde ist auch keiner Mängelbehebung zugänglich.
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